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Kolumbarium auf dem 
Waldfriedhof 
 

Mit dem Kolumbarium ist auf dem städti-
schen Waldfriedhof eine neue Form der 
Urnenbestattung möglich. Das Kolumbari-
um ist eine Alternative zur anonymen Ur-
nenbestattung. Es ermöglicht den Hinter-
bliebenen, an einem konkreten Ort um die 
Verstorbenen zu trauern. 

 
Kolumbarien waren schon im antiken Rom 
als Begräbnisstätten üblich. Im Lateini-
schen bedeutet „Kolumbarium“ im wörtli-
chen Sinn „Taubenhaus“, im übertragenen 
Sinn steht das Wort für Urnengewölbe. In 
den Nischen des Kolumbariums auf dem 
Waldfriedhof können bis zu drei oder vier 
Urnen beigesetzt werden. 
 

Wichtige Hinweise 
 

Die Beisetzung der Urnen erfolgt durch 
die Bestattungsunternehmen. 

Die Urnenkammern werden durch eine 
Platte verschlossen, deren Anfertigung die 
Hinterbliebenen bei einem Steinmetz in 
Auftrag geben. Zugelassen sind nur hand-
werklich gestaltete Platten aus Naturstein. 

Die Platte muss spätestens drei Monate 
nach Beisetzung durch den Steinmetz an-
gebracht werden. Nach Ablauf der Frist 
beauftragt die Stadt einen Steinmetz auf 
Kosten der Hinterbliebenen. 

An den Abdeckplatten dürfen lediglich 
kleine Vasen für Blumenschmuck ange-
bracht werden. Die Montage von Laternen 
zur Aufnahme von Kerzen ist nicht gestat-
tet. 

Die Auswahl der Urnenkammern erfolgt 
in Absprache mit der Friedhofsverwaltung. 
Für maximal zwei oder drei Folgebeiset-
zungen kann das Nutzungsrecht an der 
Urnenkammer jeweils verlängert werden. 
Die Ruhezeit beträgt 20 Jahre. 

Das Ablegen von Blumen, Kränzen und 
Gestecken vor der Urnenwand ist nach der 
Beisetzungsfeier untersagt. Im Rahmen der 
Beisetzung abgelegte Blumen oder Kränze 
werden zur nächsten Beisetzung entfernt. 

Das Aufstellen von Kerzen an der Mau-
er ist untersagt, um Verschmutzungen 
durch Wachs zu vermeiden. Als Ersatz 
unterhält die Stadt ein nahe der Mauer an-
gebrachtes ewiges Licht. 
 

Weitere Auskünfte 
 

Stadt Monheim am Rhein 
Bereich Bauwesen – Friedhofsverwaltung 
Rathausplatz 2 
40789 Monheim am Rhein 
Rathaus, Zimmer 318 
Telefon (02173) 951-675 
Telefax (02173) 951-25-675 
E-Mail wmueller@monheim.de 
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